
USt-Senkung
Ab 1. Juli 2026 gilt für ausgewählte Nahrungsmittel ein reduzierter Umsatzsteuersatz von 4,9 % (bisher 10 %). Ziel dieser Maß-
nahme ist insbesondere die Entlastung der Konsumenten, gleichzeitig ergeben sich daraus jedoch auch neue Abgrenzungs- und 
Umsetzungsfragen für Unternehmen.

Wesentliche Punkte im Überblick:

• Die Begünstigung gilt ausschließlich für bestimmte, ge-
setzlich definierte Produkte gemäß Anlage 3 zum UStG.

• Entscheidend ist die Einreihung in die Kombinierte No-
menklatur (KN) – nicht die handelsübliche Bezeichnung
oder Verwendung eines Produkts.

• Mischprodukte (z. B. belegte Brötchen oder kombinierte
Warenangebote) sind grundsätzlich nicht begünstigt und
unterliegen weiterhin dem Steuersatz von 10 %.

Für Unternehmen bedeutet das insbesondere:

• Anpassung von Kassensystemen und Artikelstammdaten. 

• Überprüfung der korrekten KN-Klassifikation aller be-
troffenen Produkte.

• Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung.

• Prüfung von Anzahlungen, Gutscheinen und Dauerleis-
tungen, insbesondere im Hinblick auf den maßgeblichen
Leistungszeitpunkt und die richtige Anwendung des Steu-
ersatzes.
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Umsatzsteuer-Check 2026: Welcher Steuersatz gilt für Lebensmittel?

Unser Praxishinweis
Die größte Fehlerquelle liegt erfahrungsgemäß in der unzutreffenden Produktzuordnung. Gerade bei Zweifelsfällen emp-
fiehlt sich daher ein Blick in die vom BMF veröffentlichten Detailfragen zur Kombinierten Nomenklatur, die eine wertvolle 
Hilfestellung für die korrekte Klassifikation bieten > link
https://www.bmf.gv.at/rechtsnews/steuern-rechtsnews/aktuelle-infos-und-erlaesse/fachinformationen---umsatzsteuer/umsatzsteuersenkung-auf-ausgewaehlte-nahrungsmittel.html

Gerne unterstützen wir Sie bei der Analyse Ihres Produktsortiments sowie bei der praktischen Umsetzung der neuen Regelung.
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Economy | Consulting | Auditing Im Wandel der Zeit gut beraten.
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